
2. 

2.  

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden der mit der Errichtung des Meisterprüfungsausschusses 
beauftragten Regierung von der für den Sitz des Ausschusses zuständigen Handwerkskammer im 
Benehmen mit den beteiligten Handwerkskammern vorgeschlagen.


